
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der ZM Antriebstechnik GmbH 

I. Geltungsbereich:

1. Unsere Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte, sowie
für alle geschäftlichen Kontaktaufnahmen zum Besteller, wie zum Beispiel für die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen oder der Anbahnung eines Vertrages, selbst wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich vereinbart werden oder wenn nicht nochmals ausdrücklich auf sie hingewiesen wird.

2. Werden im Einzelfall auch Schuldverhältnisse zu Personen begründet, die nicht selbst Vertragspartei
werden sollen, so gelten auch gegenüber diesen Dritten die Haftungsbestimmungen dieser
Lieferbedingungen, soweit diese Lieferbedingungen gegenüber den Dritten bei Begründung des
Schuldverhältnisses einbezogen wurden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Dritten bei
Begründung des Schuldverhältnisses von den Lieferbedingungen Kenntnis erlangt haben oder bereits
hatten.

3. Von unseren Lieferbedingungen abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Bestellers
erkennen wir nicht an. Früher getroffene Vereinbarungen und frühere Fassungen unserer
Lieferbedingungen werden durch diese Lieferbedingungen ersetzt.

4. Die Entgegennahme von Leistungen und Lieferungen gilt als Anerkennung der Geltung dieser
Lieferbedingungen.

II. Vertragsschluss:

1. Unsere Angebote sind, wenn nichts anders gekennzeichnet, freibleibend.

2. An einen Auftrag sind wir erst gebunden, wenn er von uns schriftlich bestätigt worden ist oder wenn
wir mit der Auftragsausführung beginnen. Dies gilt vor allem dann, wenn der Bestellung des Bestellers
kein konkretes verbindliches Angebot unsererseits zugrunde liegt.

3. Der Besteller ist auf unser Verlangen hin verpflichtet, die Annahme seines Auftrages durch uns
seinerseits zu bestätigen. Gibt der Besteller diese Erklärung nicht binnen fünf Werktagen nach Zugang
der entsprechenden Aufforderung bei ihm ab, sind wir nicht mehr an den Auftrag gebunden.

4. Beruht unser Angebot oder unsere Auftragsbestätigung auf technischen Angaben des Bestellers
(Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben etc.), so ist unser Angebot nur dann
verbindlich, wenn der Auftrag entsprechend den technischen Vorgaben des Bestellers ausgeführt
werden kann. Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass der Auftrag nicht entsprechend den
technischen Angaben des Bestellers durchgeführt werden kann, sind wir berechtigt vom Vertrag
zurückzutreten, sofern und soweit der Besteller nicht bereit ist, die von uns vorgeschlagene technische
Ersatzlösung zu akzeptieren und gegebenenfalls tatsächlich entstehende Mehrkosten zu übernehmen.

5. An Skizzen, Entwürfen, Mustern oder ähnlichen Vorarbeiten behalten wir uns alle Rechte vor.

III. Lieferung:

1. Für den Umfang der Lieferung ist unser schriftliches Angebot bzw. unsere Auftragsbestätigung
maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.



2. Wir sind bei sämtlichen Bestellungen in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt. Wir sind 
weiterhin berechtigt, zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Unterauftragnehmer 
einzusetzen. 
 
3. Lieferfristen und -termine stellen stets bestmögliche Angaben dar, sind aber generell unverbindlich. 
Der Beginn der Lieferfrist (Absendung der Auftragsbestätigung), sowie die Einhaltung von 
Lieferterminen setzt voraus, dass der Besteller die ihm obliegenden Mitwirkungshandlungen frist- und 
ordnungsgemäß erbringt, er alle beizubringenden Unterlagen bereitstellt und etwaig vereinbarte 
Vorauszahlungen leistet. Von uns bestätigte Liefertermine beziehen sich stets auf den Tag der 
Versendung der Ware von dem jeweiligen Geschäftssitz unseres Unternehmens oder sonstigen 
Lieferorts. 
 
4. Die unseren Angeboten beigefügten Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben 
sind, falls nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet, nur annähernd maßgebend. 
 
5. Sofern eine Lieferung bzw. Leistung auf Abruf vereinbart ist, hat der Besteller innerhalb 
angemessener Frist, spätestens aber innerhalb von drei Monaten nach Vereinbarung des 
Abrufauftrages, die gesamte georderte Leistung abzunehmen. Wir sind am Ende dieser Abruffrist 
berechtigt, den gesamten Auftrag Zug um Zug gegen Bereitstellung der insgesamt bestellten Leistung 
abzurechnen. 
 
6. Wird die Lieferung bzw. Leistung durch Maßnahmen höherer Gewalt, wie z.B. Arbeitskämpfe, Streiks, 
Aussperrungen oder sonstigen Ereignisse im In- und Ausland, die wir nicht zu vertreten haben, 
verzögert, verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder 
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Dies 
gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Unterlieferanten eintreten. Soweit das Ereignis 
höherer Gewalt dauerhafte Unmöglichkeit der Leistung zur Folge hat, sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Gründe höherer Gewalt sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie ohne 
unser Verschulden während eines bereits bestehenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende 
derartiger Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen unseren Bestellern unverzüglich mitteilen. 
 
7. Durch Verzögerungen bei der Erbringung von Leistungen geraten wir dann nicht in Verzug, wenn 
uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Falle höherer Gewalt 
oder anderer unverschuldeter und außergewöhnlicher Umstände geraten wir nicht in Verzug. Wir sind 
in diesem Fall auch dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn wir uns bereits im Verzug 
befinden. Wir geraten insbesondere nicht in Verzug bei Lieferverzögerungen, soweit diese durch nicht 
richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch unsere Lieferanten verursacht worden sind, die wir 
nicht zu vertreten haben. Erklären wir in diesen Fällen auf Anfrage des Bestellers nicht binnen 
angemessener Frist, ob wir die geschuldete Leistung noch erbringen werden, so ist der Besteller 
seinerseits hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Leistung der Auftragnehmerin zum Rücktritt 
berechtigt. 
 
8. Befindet sich der Besteller im Annahmeverzug oder wird der Versand auf Wunsch des Bestellers 
verzögert, so werden ihm beginnend mit der Anzeige der Versandbereitschaft die durch die Lagerung 
bei uns oder bei einem Dritten entstehenden Kosten berechnet. Wir sind berechtigt diese Kosten 
pauschal mit 0,5 % des Rechnungsbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) für jede Woche, höchstens jedoch 10 
% des Rechnungsbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) zu beziffern. Dem Besteller bleibt es unbenommen, 
einen niedrigeren Schaden nachzuweisen. Wir sind berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf 
einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller 
anschließend mit angemessen verlängerter Frist neu zu beliefern. 
 
9. Sind wir aus dem geschlossenen Vertrag zur Vorleistung verpflichtet, so können wir die uns 
obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser 
Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn die uns zustehende Gegenleistung auf Grund schlechter 
Vermögensverhältnisse des Bestellers gefährdet ist.  



10. Wir können unsere Leistungs- oder Herstellungspflichten verweigern, wenn diese einen Aufwand
erfordern, der unter Beachtung des Inhalts des Vertrages und der Gebote von Treu und Glauben in
einem groben Missverständnis zu dem Leistungsinteresse des Bestellers steht. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn die unterbliebene oder pflichtwidrige Leistung oder Herstellung den Besteller nicht
oder nur unerheblich beeinträchtigt, wie z.B. bei Vorliegen von Schönheitsfehlern.

IV. Gefahrübergang:

Mit Übergabe der Ware zum Versand geht die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung der 
Ware auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich die 
Absendung aus Gründen, die in der Person des Bestellers liegen, so geht die Gefahr bereits mit der 
Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.  

V. Änderung des Leistungsumfang:

Wir behalten uns vor, bis zur Lieferung unwesentliche handelsübliche Änderungen, insbesondere 
Verbesserungen, an der Ware vorzunehmen, wenn hierdurch die Interessen des Bestellers nicht 
unzumutbar beeinträchtigt werden.  

VI. Preise:

1. Unsere Preise sind Nettopreise und verstehen sich stets „ab Werk“ (EXW, Incoterms 2020) von dem
jeweiligen Geschäftssitz unseres Unternehmens, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei
Rechnungsstellung wird die Mehrwertsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzugerechnet.
Versandkosten, Fracht, Rollgeld, Zoll und sonstige mit der Auslieferung verbundenen Aufwendungen,
einschließlich der Kosten für die Erstellung behördlich vorgeschriebener Sicherheits- oder
Konformitätszertifikate, trägt dementsprechend der Besteller. Wünscht der Besteller eine
Frachtversicherung, schließen wir diese auf seine Kosten für ihn ab, wenn er uns hierzu schriftlich
beauftragt.

2. Erhöhen unsere Zulieferer während der Zeit zwischen Vertragsschluss und Lieferung in Bezug auf das
betreffende Produkt oder dessen Vormaterialien die Preise oder treten objektive Kostensteigerungen
auf Grund von Tarifvertragsänderungen ein, so sind wir für den Fall, dass zwischen dem Zeitpunkt des
Vertragsschlusses und dem für unsere Lieferung oder Leistung vereinbaren Zeitpunkt mehr als vier
Monate liegen, berechtigt, auch im Verhältnis zum Besteller entsprechend die Preise zu erhöhen.
Dasselbe gilt, wenn eine Leistungsfrist von unter vier Monaten vereinbart war, aber die Leistung aus
Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, durch uns erst später als vier Monate nach der Bestätigung der
Bestellung erbracht werden kann.

VII. Zahlungsbedingungen:

1. Unsere Forderung wird mit Zugang der Lieferung, auch nur von Teillieferungen, fällig. Gerät der
Besteller in Zahlungsverzug, so hat er uns die entstehenden Verzugsschäden zu ersetzten, insbesondere
Zinsen i.H. von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Kommt der Besteller mit der Zahlung eines
fälligen Betrages oder Teilbetrages länger als 14 Tage in Verzug, verstößt der Kunde gegen die sich aus
einem Eigentumsvorbehalt ergebenden Verpflichtungen oder wird die uns zustehende Gegenleistung
auf Grund schlechter Vermögensverhältnisse des Kunden gefährdet, so wird der gesamte Rest
sämtlicher offenstehender Forderungen sofort zur Zahlung fällig.

2. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Besteller nicht berechtigt, Abzüge vorzunehmen.

3. Zahlung durch Wechsel oder Akzepte ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gestattet und gilt auch



dann nur zahlungshalber. Diskont und Spesen gehen zu Lasten des Bestellers; sie sind sofort fällig. 
 
4. Gegen unsere Vergütungsansprüche kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufgerechnet werden. Dasselbe gilt für die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes. Der 
Besteller ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes im Übrigen nur befugt, sofern es auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 
5. Die Abtretung von Forderungen gegen uns durch den Besteller bedarf unserer vorherigen 
Genehmigung, die wir nur aus wichtigem Grund verweigern werden.  

 

VIII. Eigentumsvorbehalt: 

1. Wir behalten uns an den von uns gelieferten Waren das Eigentum vor, bis keine aus der Bestellung 
entstandene Forderung mehr vorhanden ist. Bestehen neben der uns aus der Bestellung zustehenden 
Forderung im Zeitpunkt der Lieferung noch andere Forderungen gegenüber dem Besteller, so behalten 
wir uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zum Ausgleich sämtlicher oben 
bezeichneten Forderungen vor (erweiterter Vorbehalt). 
 
2. Bei Scheck- oder Wechselzahlungen des Bestellers besteht die aus der Bestellung und Lieferung 
entstandene Forderung solange fort, bis der Scheck oder Wechsel vom Besteller eingelöst worden ist. 
 
3. Der erweiterte Vorbehalt gilt jeweils für den Saldo, wenn die Forderungen in ein Kontokorrent 
eingestellt werden. 
 
4. Be- oder verarbeitet der Besteller die gelieferte Ware, solange sie noch unter Eigentumsvorbehalt 
steht, so erfolgt die Be- oder Verarbeitung für uns in der Weise, dass wir an der neuen Sache 
Miteigentum mit dem Anteil erwerben, der dem Einkaufswert der gelieferten Sache im Verhältnis zum 
gesamten Verkaufswert der neuen Sache zur Zeit der Verarbeitung entspricht. Bei Verarbeitung mit 
anderen, nicht uns gehörenden Waren durch den Besteller steht uns das Miteigentum an der 
hergestellten neuen Sache nach dem Verhältnis des Einkaufswertes unserer für die hergestellte Sache 
verwendete Vorbehaltsware zu dem Verkaufswert der neuen Sache zur Zeit der Verarbeitung zu. 
 
5. Wird die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware mit anderen Waren untrennbar verbunden, 
vermischt oder vermengt, erwerben wir Miteigentum an der gesamten Menge in Höhe des Wertanteils 
unserer Lieferung, §§ 947, 948 BGB. Erwirbt der Besteller durch Verbindung, Vermischung oder 
Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an uns Miteigentum nach dem Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der neu hergestellten Ware zur Zeit der Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung. Wir nehmen diese Übertragung an. Der Besteller hat in diesem Fall die 
in unserem Miteigentum stehende Ware unentgeltlich zu verwahren. 
 
6. Unsere Sicherungsrechte hindern den Besteller nicht, über uns gehörige Gegenstände oder uns 
sicherungshalber abgetretene Forderungen im normalen Geschäftsbetrieb zu verfügen. Ein normaler 
Geschäftsbetrieb liegt nicht mehr vor, wenn der Besteller mit seinen Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber uns einen Monat nach Verzugseintritt in Rückstand kommt, Wechsel bei ihm protestiert 
werden, die Zahlungseinstellung erfolgt oder ein Insolvenzantrag gestellt wird. In diesem Fall ist der 
Besteller auf unser Verlangen hin verpflichtet, seinen Abnehmern die Abtretungen bekannt zu geben, 
den Einzug der Forderungen zu unterlassen und den Einzug durch uns zuzulassen. Auf unser Verlangen 
hin ist der Besteller ferner verpflichtet, uns auf erstes Anfordern die Adressen seiner Abnehmer bekannt 
zu geben. 
 
7. Der Eigentumsvorbehalt wird verlängert auf alle Forderungen des Bestellers, die dieser aus dem 
Weiterverkauf der gelieferten unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren oder aus dem Weiterverkauf 
der neu hergestellten Waren erwirbt. Die Forderungen werden uns in Höhe des offenstehenden 
Rechnungsbetrages abgetreten. Der Besteller tritt diese künftigen Forderungen sicherheitshalber zum 



Zeitpunkt der Entstehung ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware bzw. der neu hergestellten Ware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass seine Kauf- 
bzw. Werklohnforderung gemäß vorstehenden Bestimmungen auf uns übergeht. Zu anderen 
Verfügungen ist der Besteller nicht berechtigt. 
 
8. Zur Einziehung der Forderungen bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können 
wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
 
9. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, werden wir 
auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 
 
10. Der Besteller darf die gelieferte Ware, solange diese unter Eigentumsvorbehalt steht, weder 
verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen oder sonstigen 
Verfügungen durch Dritte hat uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
11. Der Kunde muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln. Der Kunde muss die Vorbehaltsware auf 
unser Verlangen hin auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum 
Neuwert versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich werden, muss der Kunde sie 
auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

 

IX. Gewährleistung und allgemeine Haftung: 

1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln unserer Lieferungen und Leistungen beträgt ein 
Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Nach Ablauf dieses Jahres dürfen wir insbesondere auch die 
Nacherfüllung verweigern, ohne dass dem Kunden hieraus Ansprüche gegen uns auf Minderung, 
Rücktritt oder Schadenersatz entstehen. Diese Verjährungsfristverkürzung gilt nicht für andere 
Schadensersatzansprüche als solche wegen verweigerter Nacherfüllung und sie gilt generell nicht für 
Ansprüche bei arglistigem Verschweigen des Mangels. 
 
2. Ansprüche des Kunden auf Nacherfüllung wegen Mängeln der von uns zu erbringenden Leistung 
oder Lieferung bestehen nach den folgenden Bestimmungen:  

2.1. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) leisten. Das Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 
 

2.2. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 
Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 
 

2.3. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat der Kunde uns die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben. 
 

2.4. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel 
vorliegt. 
 



2.4.1. Im Falle der Lieferung von Waren gilt zusätzlich Folgendes: Hat der Kunde die 
mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere 
Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, sind wir im Rahmen der 
Nacherfüllung verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwendungen für das 
Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten 
oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. § 442 Abs. 1 BGB ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass für die Kenntnis des Kunden an die Stelle des Vertragsschlusses der 
Einbau oder das Anbringen der mangelhaften Sache durch den Kunden tritt. 

2.4.2. Die Aufwendungen zur Nachbesserung oder Nacherfüllung, die dadurch entstehen, 
dass die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort als den Wohnsitz 
oder die gewerbliche Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, trägt der Kunde. 

2.4.3. Stellt sich ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, 
können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt verlangen. 

3. Der Kunde kann Schadensersatz nur verlangen:

3.1. Für Schäden, die auf – einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits
oder, – auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung eines unserer gesetzlichen 
Vertreter, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen von Pflichten beruhen, die nicht 
vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) und nicht Haupt- oder Nebenpflichten im 
Zusammenhang mit Mängeln unsere Lieferungen oder Leistungen sind. 

3.2. Für Schäden, die auf der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten (Kardinalpflichten) unsererseits, eines unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden 
Angestellten oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) 
im Sinne der vorstehenden Unterabschnitte 5.1 und 5.2 sind Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertraut. 

3.3. Weiter haften wir für Schäden aufgrund der fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von 
Pflichten im Zusammenhang mit Mängeln unserer Lieferung oder Leistung (Nacherfüllungs- 
oder Nebenpflichten) und 

3.4. für Schäden, die in den Schutzbereich einer von uns ausdrücklich erteilten Garantie 
(Zusicherung) oder einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie fallen. 

4. Im Falle der einfach-fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung der
Höhe nach auf den typischerweise zu erwartenden, bei Vertragsschluss bei Anwendung
ordnungsgemäßer Sorgfalt für uns vorhersehbaren Schaden beschränkt.

4.1. Schadenersatzansprüche des Kunden im Falle der einfach-fahrlässigen Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht verjähren in einem Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. 
Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der 
Gesundheit. 

4.2. Schadenersatzansprüche gegen uns aus gesetzlich zwingender Haftung, beispielsweise nach 
dem Produkthaftungsgesetz, sowie aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der 
Gesundheit bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt und bestehen in 
gesetzlichem Umfang binnen der gesetzlichen Fristen. 

5. Rechte des Kunden nach den Paragrafen 445a, 445b und 478 BGB für den Fall, dass der Kunde oder
dessen weitere Abnehmer in einer Lieferkette in Anspruch genommen werden, bleiben nach Maßgabe
der nachstehenden Regelungen im Übrigen unberührt:



5.1. Der Kunde trägt die Beweislast dafür, dass die Aufwendungen für die Nacherfüllung erforderlich 
waren und er nicht gegenüber seinem Käufer nach § 439 Abs. 4 BGB die Nacherfüllung hätte 
verweigern oder auf billigere Weise nacherfüllen können. 

5.2. Der Anspruch aus § 445a Abs. 1 BGB verjährt gem. § 445b Abs. 1 BGB in zwei Jahren ab 
Ablieferung durch uns an den Kunden. Diese Frist gilt auch dann, wenn nach § 438 BGB eine 
längere Frist gelten würde. 

5.3. Die Verjährung der in den §§ 437 und 445a Abs. 1 BGB bestimmten Ansprüche des Kunden 
gegen uns wegen des Mangels einer verkauften neu hergestellten Sache tritt frühestens zwei 
Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Kunde die Ansprüche seines Käufers erfüllt hat, 
sofern im Verhältnis des Kunden zu dessen Käufer die Ansprüche noch nicht verjährt waren. 
Diese Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die Sache 
dem Kunden abgeliefert haben. 

5.4. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches gilt zusätzlich Folgendes: Die 
Mängelansprüche des Kunden, insbesondere die Ansprüche auf Nacherfüllung, Rückgriff, 
Rücktritt vom Vertrag, Minderung und Schadensersatz, setzen voraus, dass der Kunde seinen 
gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt 
sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich 
oder mittels Textform als E-Mail an folgende Adresse: kontakt@zm-antriebe.de Anzeige zu 
machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von vierzehn Tagen nach 
Entdeckung des Mangels erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der 
Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Kunde 
offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von vierzehn 
Tagen ab Lieferung schriftlich oder mittels Textform als E-Mail an folgende Adresse: 
kontakt@zm-antriebe.de anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben. Kaufmann 
ist jeder Unternehmer, der im Handelsregister eingetragen ist oder der ein Handelsgewerbe 
betreibt und einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb benötigt.    

X. Produkthaftung:

1. Bestehen in den Staaten, in denen der Besteller unsere Produkte weiterveräußern wird, im Vergleich
zum deutschen Recht abweichende, insbesondere schärferer Produkthaftungs- bzw.
Produktsicherungsvorschriften, so hat uns der Besteller hierauf bei Auftragsabgabe hinzuweisen. In
diesem Fall sind wir berechtigt, innerhalb eines Monats vom Vertrag zurückzutreten. Versäumt der
Besteller diese Aufklärung, so können wir binnen eines Monats, nachdem wir von der entsprechenden
Rechtslage erfahren haben, vom Vertrag zurücktreten. Der Besteller ist im letzteren Falle dazu
verpflichtet, uns von Ansprüchen Dritter, die über unsere Leistungspflicht bei einem vergleichbaren
Produkthaftungsfall in Deutschland hinausgehen, freizustellen. Dies gilt auch dann, wenn wir am
Vertrag festhalten.

XI. Schlussbestimmungen:

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis
ergebenden Streitigkeiten ist, 52459 Inden, soweit der Besteller Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder der Besteller in der
Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat oder seinen Gerichtsstand ins
Ausland verlegt. Unabhängig hiervon sind wir auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen
Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen. Kaufmann ist jeder Unternehmer, der im Handelsregister



eingetragen ist oder der ein Handelsgewerbe betreibt und einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb benötigt. Der Kunde hat seinen allgemeinen Gerichtsstand im Ausland, 
wenn er im Ausland seinen Geschäftssitz hat. 

2. Dem Besteller ist bekannt, dass Daten aus dem Geschäftsverkehr auch personenbezogene Daten 
gespeichert und im Rahmen der geschäftlichen Erforderlichkeit verarbeitet und an Dritte übermittelt 
werden müssen. Mit dieser Datenerfassung und –Verarbeitung ist der Besteller einverstanden.

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

4. Für die vertraglichen und sonstigen Rechtsbeziehungen zu unseren Bestellern gilt deutsches Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Stand: September 2020

5. Unser Unternehmen  prüft und monitort  regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten 
Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei Bestandskunden, Ihre Bonität. Dazu 
arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss zusammen, 
von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren Namen, 
Anschriften und Geburtsdatum an die Creditreform Boniversum GmbH. Die Informationen gem. Art. 
14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der Creditreform Boniversum GmbH 
stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie hier: https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/
informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/ 


